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• Am 24.7.2024 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf (RegE) eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, Richtlinie (EU) 2022/2464) hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen ohne Aussprache beschlossen. Dieser wurde nebst 
Informationspapier und Synopse auf der Website des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) veröffentlicht. 

• Ziel ist die Umsetzung der CSRD-Vorgaben in deutsches Recht, mittels derer die Bereitstellung 
zuverlässiger, relevanter und vergleichbarer Informationen über Nachhaltigkeitsaspekte sichergestellt 
werden soll. Dabei soll auch der bestehende Rechtsrahmen überprüft und punktuell angepasst werden.

• Bereits am 22.3.2024 hatte das BMJ einen entsprechenden Referentenentwurf (RefE) veröffentlicht. Die 
Frist zur Abgabe von Stellungnahmen endete am 19.4.2024. Die eingereichten Stellungnahmen wurden 
am 13.5.2024 durch das BMJ veröffentlicht.

• Ausgewählte Inhalte des RefE wurden auf der 37. Sitzung des Gemeinsamen Fachausschusses (GFA) 
am 16.4.2024 und auf der 27. Sitzung des Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung (FA NB) am 
22.4.2024 erörtert. Das DRSC hat daraufhin seine Stellungnahme sowie eine Ergänzung zu dieser 
Stellungnahme an das BMJ übermittelt. 

• Diese Unterlage enthält vom Mitarbeiterstab ausgewählte Einzelregelungen des RegE. 
Auf Änderungen bzw. Klarstellungen ggü. dem RefE wird dabei gesondert hingewiesen.

Einleitung

Vorbemerkungen
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Weiteres Gesetzgebungsverfahren

• Übersicht
 BMJ: Veröffentlichung RefE
 Bundesregierung: Verabschiedung RegE
x Bundestag: Behandlung i.d.R. in 3 Lesungen & Beschluss
x Bundesrat: Behandlung & Beschluss oder Anruf 

Vermittlungsausschuss (inkl. Einspruch)
x Bundespräsident: Unterzeichnung
x Verkündung im Bundesgesetzblatt & Inkrafttreten 

Vorbemerkungen
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Allgemeine Vorschriften
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Überblick zum RegE 
• „Eins-zu-eins“-Umsetzung der CSRD angestrebt

• Inhaltsübersicht (Auswahl)
 Form
 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
 Immaterielle Ressourcen
 Einheitliches elektronisches Berichtsformat
 Offenlegung
 Persönlicher Anwendungsbereich
 Gestaffelte Erstanwendung
 Berichtspflicht
 Konzernbefreiung
 Berichtsinhalte
 Prüfung
 Aufsichtsrat/Prüfungsausschuss
 Versicherungen der gesetzlichen Vertreter
 Beteiligung von Arbeitnehmervertretern
 Verknüpfung mit dem LkSG

Vorbemerkungen

(Konzern-)Lagebericht

Nachhaltigkeitsbericht
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Allgemeine Vorschriften

§ 245 HGB-E

Unterzeichnung Form

Der Jahresabschluß ist vom Kaufmann unter Angabe des Datums zu unterzeichnen schriftlich aufzustellen. Sind mehrere
persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, so haben sie alle zu unterzeichnen.
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Form (§ 245 HGB-E)

Auszug aus der Begründung:

„[…] Durch die Änderung wird klargestellt, dass § 126 Absatz 1 BGB Anwendung findet und die Ersetzung der Schriftform
durch die elektronische Form möglich ist (§ 126 Absatz 3, § 126a BGB).

[…] Mit der Änderung wird zugleich klargestellt, dass bereits der aufgestellte (und nicht erst der festgestellte)
Jahresabschluss der Schriftform bedarf. Denn das Geschäftsführungsorgan hat bereits für den aufgestellten
Jahresabschluss Verantwortung zu übernehmen (vergleiche § 334 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 HGB). Dies soll durch die
angeordnete Schriftform dokumentiert werden.

Das Vorstehende gilt gemäß § 298 Absatz 1 HGB auch für den Konzernabschluss.“
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(Konzern-)Lagebericht

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren (§§ 289 Abs. 3, 315 Abs. 3 HGB-E)

§ 289 HGB-E

Inhalt des Lageberichts

(1) Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft
so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er hat eine ausgewogene
und umfassende, dem Umfang und der Komplexität der Geschäftstätigkeit entsprechende Analyse des Geschäftsverlaufs
und der Lage der Gesellschaft zu enthalten. In die Analyse sind die für die Geschäftstätigkeit bedeutsamsten finanziellen 
Leistungsindikatoren einzubeziehen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge und 
Angaben zu erläutern. […]

(3) Bei einer großen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 3) gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend für nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren, wie Informationen über Umwelt- und Arbeitnehmerbelange, soweit sie für das Verständnis des
Geschäftsverlaufs oder der Lage von Bedeutung sind. Die Kapitalgesellschaft ist von der Pflicht nach Satz 1 befreit,
wenn die Kapitalgesellschaft

1. den Lagebericht im Einklang mit § 289b Absatz 1 bis 4 und den §§ 289c bis 289e aufstellt oder

2. den Konzernlagebericht im Einklang mit § 315b Absatz 1 bis 4 und § 315c aufstellt.

Auszug aus der Begründung:

„[…] Die Kapitalgesellschaft ist wie bisher von der Pflicht zum Bericht über nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
befreit, wenn die Kapitalgesellschaft den Lagebericht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben um einen
Nachhaltigkeitsbericht oder den von ihr aufzustellenden Konzernlagebericht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben um
einen Konzernnachhaltigkeitsbericht erweitert hat.“
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Immaterielle Ressourcen (§§ 289 Abs. 3a, 315 Abs. 3a HGB-E)

§ 289 Abs. 3a HGB-E

(Konzern-)Lagebericht

§ 315 Abs. 3a HGB-E
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• Unternehmen, die ihren (Konzern-)Lagebericht um einen Nachhaltigkeitsbericht 
erweitern müssen, sind zu Folgendem verpflichtet
 (Konzern-)Lagebericht ist in dem in Art. 3 der ESEF-Vo (Delegierte Verordnung (EU) 2019/815) 

festgelegten einheitlichen elektronischen Berichtsformat aufzustellen

 Nachhaltigkeitsbericht ist außerdem gem. der ESEF-Vo auszuzeichnen („Tagging“)

• „Aufstellungslösung“ vs. „Offenlegungslösung“

• Implikationen: Aufstellung im ESEF durch Vorstand, Überwachung durch Aufsichtsrat bzw. 
Prüfungsausschuss, Prüfung durch Abschlussprüfer & BaFin

• Änderungen betreffend den zeitlichen Anwendungsbereich (EGHGB-E – Abs. 7 Art. zur 
Einzelrechnungslegung bzw. Abs. 6 Art. zur Konzernrechnungslegung): 

8

Einheitliches elektronisches Berichtsformat (§§ 289g, 315e HGB-E) 

(Konzern-)Lagebericht



DRSC

GFA – öffentliche Sitzungsunterlage 39_02a DRSC-Mitarbeiterstab

• Große Kapitalgesellschaften: § 289b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HGB-E
• Große (Kapitalgesellschaften gleichgestellte) Personengesellschaften: § 264a Abs. 1 HGB i.V.m. 

§ 289b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HGB-E
• Große kapitalmarktorientierte Genossenschaften (die keine Finanzinstitute sind) mit im 

Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmern: § 336 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2a HGB-E
• Große Kreditinstitute: § 340a Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 HGB-E
• Kapitalmarktorientierte Förderbanken mit > € 300 Mrd. Bilanzsumme: § 340a Abs. 5 Satz 4 HGB-E
• Große Kapitalverwaltungsgesellschaften: § 38 KAGB i.V.m. § 340a Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 HGB-E
• Große Versicherungsunternehmen: § 341a Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 HGB-E
• Große Pensionsfonds (keine AG oder SE) mit im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmern: §

341 Abs. 4 Satz 2, § 341a Abs. 2a HGB-E
• Große Pensionskassen (keine AG oder SE) mit im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmern: 

§ 341a Abs. 2a Satz 2 HGB-E
• Firmeneigene Versicherungsunternehmen: § 341a Abs. 2a Satz 4 HGB-E
• Firmeneigene Rückversicherungsunternehmen: § 341a Abs. 2a Satz 4 HGB-E

9

Nachhaltigkeitsbericht

Persönlicher Anwendungsbereich
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• Kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften: § 289b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
HGB-E

• Kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte (Kapitalgesellschaften gleichgestellte) 
Personengesellschaften: § 264a Abs. 1 HGB i.V.m. § 289b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HGB-E

• Kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Kreditinstitute: § 340a Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGB-E
• Kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte VersicherungsU: § 341a Abs. 2a Satz 1 Nr. 2 HGB-E
• Kleine und nicht komplexe Institute: § 340a Abs. 5 Satz 3 HGB-E
• Mutterunternehmen (Kapitalgesellschaft) großer Gruppen: § 315b Abs. 1 HGB-E
• Mutterunternehmen (Personengesellschaft, die Kapitalgesellschaften gleichgestellt ist) großer 

Gruppen: § 264a Abs. 1 HGB i.V.m. § 315b Abs. 1 HGB-E
• Mutterunternehmen (Kreditinstitut) großer Gruppen: § 340i Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 2 HGB-E
• Mutterunternehmen (Kapitalverwaltungsgesellschaft) großer Gruppen: § 38 KAGB i.V.m. § 340i Abs. 

1 Satz 1, Abs. 5 Satz 2 HGB-E
• Mutterunternehmen (Versicherungsunternehmen) großer Gruppen: § 341j Abs. 1 Satz 1, Abs. 2a 

Satz 2 HGB-E
• Mutterunternehmen (Pensionsfond der keine AG oder SE ist) großer Gruppen mit im 

Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmern: § 341 Abs. 4 Satz 4, 341j Abs. 2a HGB-E

10

Nachhaltigkeitsbericht

Persönlicher Anwendungsbereich
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Übergangsregelungen für 
die Erstanwendung:

Ab dem 1.1.2024 beginnende Geschäftsjahre

• Bisher zur Abgabe einer nichtfinanziellen 
(Konzern-)Erklärung verpflichtete 
Unternehmen* bzw. Mutterunternehmen 

Ab dem 1.1.2025 beginnende Geschäftsjahre

• Alle bilanzrechtlich großen Unternehmen* 
sowie Mutterunternehmen bilanzrechtlich 
großer Gruppen

Ab dem 1.1.2026 beginnende Geschäftsjahre

• Alle bilanzrechtlich kleinen oder mittelgroßen 
kapitalmarktorientierten Unternehmen, kleine 
und nicht komplexe Institute sowie firmeneigene 
(Rück-)Versicherungsunternehmen

• Zweijähriger Übergangszeitraum mit „Opt-Out“-
Möglichkeit für kapitalmarktorientierte KMU

11

Gestaffelte Erstanwendung (EGHGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht

* ausgenommen kleine und nicht komplexe Institute sowie 
firmeneigene (Rück-)Versicherungsunternehmen
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Berichtspflicht (§§ 289b Abs. 1, 315b Abs. 1 HGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht

• Pflicht zur Abgabe einer nichtfinanziellen 
(Konzern-)Erklärung durch die Pflicht zur 
Erweiterung des (Konzern-)Lageberichts um 
einen Nachhaltigkeitsbericht ersetzt

• Bestandteil des (Konzern-)Lageberichts 
hat innerhalb dessen einen separaten, klar 
erkennbaren Abschnitt zu bilden
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Nachhaltigkeitsbericht

Berichtspflicht für Kreditinstitute & Versicherungen (§§ 340i Abs. 5, 341j Abs. 2a HGB-E)
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• TU von MU mit Sitz in der EU sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht zur 
Erweiterung des (Konzern-)Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht befreit
 TU (sowie dessen TU) in den Konzernlagebericht des (obersten) Mutterunternehmens einbezogen
 Konzernlagebericht gem. BilanzRl aufgestellt und um einen Nachhaltigkeitsbericht erweitert
 Lagebericht des TU enthält zusätzliche Angaben (Name & Sitz des MU, Verweis auf Internetseite,…)

• Besondere Anforderungen für TU von MU mit Sitz in einem Drittstaat 

• Befreiungsmöglichkeit gilt nicht für bilanzrechtlich große kapitalmarktorientierte TU

• Berichtspflicht auf Einzelebene des MU entfällt, wenn der Konzernlagebericht um einen 
Nachhaltigkeitsbericht erweitert wird

• Hinweis
 Regelungen betreffen ausschließlich die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

 Befreiungsvorschriften hinsichtlich der Pflicht zur Aufstellung eines (Konzern-)Lageberichts 
(§§ 291, 292 HGB-E) beziehen sich zukünftig nur noch auf den allgemeinen Teil 

 Unternehmen können somit von der Pflicht zur Finanzberichterstattung, nicht aber von der Pflicht 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung befreit sein (z.B. RegE S. 136 f.)

14

Konzernbefreiung (§§ 289b Abs. 2-5, 315b Abs. 2-4 HGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht
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Künstlicher Konsolidierungskreis (EGHGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht
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Berichtsinhalte (§§ 289c, 289e, 315c Abs. 1 HGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht

• Berichtsinhalte weitestgehend wortgleich aus Art. 19a BilanzRl übernommen
 Angaben sind im Einklang mit den ESRS zu machen
 Nachteilige Angaben können dabei auch weiterhin unterbleiben
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Verweismöglichkeit / Verweispflicht (§ 289c Abs. 5 HGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht

BilanzRl (Art. 19a Abs. 3)
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Verweismöglichkeit / Verweispflicht: Regelung ESRS 1

Nachhaltigkeitsbericht

• ESRS ohne entsprechende 
Einschränkung

• „Incorporation by reference“ zur 
Vermeidung von Redundanzen 

ESRS 1.BC75
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Verweismöglichkeit / Verweispflicht: Regelung HGB a.F. und BilanzRl (2014)

Nachhaltigkeitsbericht

BilanzRl (Art. 19a Abs. 3), Stand 2014

§ 289c Abs. 3 Nr. 6 HGB a.F.



DRSC

GFA – öffentliche Sitzungsunterlage 39_02a DRSC-Mitarbeiterstab20

Berichtsinhalte (§ 289d HGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht

• Reduzierter Berichtsumfang für 
kapitalmarktorientierte KMU

• Angaben sind im Einklang mit den 
ESRS für KMU (LSME) zu machen
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• Als Bestandteil des (Konzern-)Lageberichts ist der Nachhaltigkeitsbericht zukünftig 
Gegenstand einer inhaltlichen Prüfung

• Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts kann der Abschlussprüfer des Jahres- bzw. 
Konzernabschlusses oder ein anderer Wirtschaftsprüfer sein

• Ergebnis der Prüfung ist in einem gesonderten Vermerk zu berichten (Prüfungsvermerk 
über den Nachhaltigkeitsbericht – zweiter Vermerk neben BV nach § 322 HGB)

• Erstellung eines gesonderten Berichts über die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts

• Übergangszeitraum (EGHGB-E): Prüferischen Durchsicht zur Erlangung begrenzter 
Prüfungssicherheit 

21

Prüfung (u.a. §§ 324b-324e, 324i HGB-E) 

Nachhaltigkeitsbericht
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Aufsichtsrat/Prüfungsausschuss (insb. §§ 107 Abs. 3, 170 Abs. 3, 171 Abs. 1 AktG-E)

Nachhaltigkeitsbericht

§ 107 AktG-E

Innere Ordnung des Aufsichtsrats

(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen, namentlich, um seine Verhandlungen
und Beschlüsse vorzubereiten oder die Ausführung seiner Beschlüsse zu überwachen. Er kann insbesondere einen
Prüfungsausschuss bestellen, der sich mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses […] befasst mit

1. der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses einschließlich des Prozesses der Nachhaltigkeits-
berichterstattung, […]

4. der Abschlussprüfung und der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts, hier insbesondere der Auswahl und der
Unabhängigkeit der Prüfer, der Qualität der Prüfungen und der von den Prüfern zusätzlich erbrachten Leistungen.

Auszug aus der Begründung:

„[…] Die Änderung dient der Klarstellung, dass sich der Prüfungsausschuss im Rahmen der Überwachung des
Rechnungslegungsprozesses auch mit der Überwachung des Prozesses der Nachhaltigkeitsberichterstattung befassen
soll. Rechnungslegung wird schon heute weit verstanden (in dem Sinne, dass die nichtfinanzielle Erklärung als Teil der
Rechnungslegungsunterlage Lagebericht verstanden wird). Auch D.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex (im
Folgenden: DCGK) („Zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung und
deren Prüfung.“) legt ein solch weites Verständnis zugrunde. Die Überwachung des Prozesses der
Nachhaltigkeitsberichterstattung schließt das Berichtsformat nach Artikel 29d der Bilanzrichtlinie in der durch die
CSRD eingefügten Fassung ein. Ferner ist der vom Unternehmen durchgeführte Prozess zur Ermittlung der Informationen,
über die Bericht erstattet wurde, im Einklang mit den nach der Bilanzrichtlinie angenommenen Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung umfasst.“
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Aufsichtsrat/Prüfungsausschuss (insb. §§ 107 Abs. 3, 170 Abs. 3, 171 Abs. 1 AktG-E)

Nachhaltigkeitsbericht

§ 171 AktG-E

Prüfung durch den Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu
prüfen, bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) auch den Konzernabschluß und den
Konzernlagebericht. Ist der Jahresabschluss oder der Konzernabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, so hat
dieser an den Verhandlungen des Aufsichtsrats oder des Prüfungsausschusses über diese Vorlagen teilzunehmen und
über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung, insbesondere wesentliche Schwächen des internen Kontroll- und des
Risikomanagementsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, zu berichten. Er informiert über Umstände, die
seine Befangenheit besorgen lassen und über Leistungen, die er zusätzlich zu den Abschlussprüfungsleistungen erbracht
hat. Der Aufsichtsrat hat auch den gesonderten nichtfinanziellen Bericht (§ 289b des Handelsgesetzbuchs), den
gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs), den
Ertragsteuerinformationsbericht (§§ 342b, 342c, 342d Absatz 2 Nummer 2 des Handelsgesetzbuchs) und die
Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs zu prüfen, sofern sie erstellt wurden.

Auszug aus der Begründung:

„Die Regelung wird angepasst, da die nichtfinanzielle Erklärung durch eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ersetzt wird und
der Nachhaltigkeitsbericht als Teil des Lageberichts Gegenstand der Prüfung durch den Aufsichtsrat sein wird.“
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Versicherungen der gesetzlichen Vertreter (§§ 289h, 315f HGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht

• Vorgaben zu den Versicherungen der gesetzlichen 
Vertreter von Inlandsemittenten werden 
zusammengeführt

• (Konzern-)Lageberichtseid wird um eine 
Versicherung zum Nachhaltigkeitsbericht erweitert

• (Konzern-)Bilanzeid & (Konzern-)Lageberichtseid 
dürfen in einer Erklärung zusammengefasst werden
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Beteiligung von Arbeitnehmervertretern (§§ 289b Abs. 6, 315b Abs. 5 HGB-E)

Nachhaltigkeitsbericht

§ 289b Abs. 6 HGB-E § 315b Abs. 5 HGB-E

• Arbeitnehmervertreter sind auf geeigneter Ebene einzubinden

• Stellungnahmen müssen an das für die Prüfung zuständige Organ übermittelt werden
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• Ersetzungsbefugnis zur Vermeidung doppelter bzw. gleichgelagerter Berichtspflichten

• Berichtspflicht nach § 10 Abs. 2 LkSG kann unter bestimmten Voraussetzungen entfallen
 Befreiungsmöglichkeiten um fehlende Konzernkonstellationen erweitert 
 Angleichung an die Befreiungsregelungen zur Erweiterung des (Konzern-)Lageberichts um einen 

Nachhaltigkeitsbericht in §§ 289b, 315b HGB-E

• Nachhaltigkeitsbericht ist in der Folge
 anstelle des Berichts i.S.v. § 10 Abs. 2 LkSG auf der eigenen Internetseite zu veröffentlichen
 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einzureichen 

• Alle weiteren Pflichten bleiben unberührt (insb. §§ 6 Abs. 2, 8 Abs. 2 LkSG)

• Verschiebung der Fälligkeit von LkSG-Berichten für das Geschäftsjahr 2023 auf den 31.12.2025

26

Verknüpfung mit dem LkSG (u.a. §§ 10 Abs. 5 & 6, 12 Abs. 4 LkSG-E)

Nachhaltigkeitsbericht
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Verknüpfung mit dem LkSG (§ 10 Abs. 5 LkSG-E)

Nachhaltigkeitsbericht


